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Esser, Lothar, Wegberg 
Röhrich, Karl-Heinz, Übach-Palenberg 

/2 



2 
 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales versammelt sich heute um 17.00 Uhr zu seiner 12. 
Sitzung im Kreishaus Heinsberg, 1. Etage, kleiner Sitzungssaal, Valkenburger Straße 45, 52525 
Heinsberg. 
 
Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden. Sie eröffnet die Sitzung und stellt die 
ordnungsgemäße Einberufung zur Sitzung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  
Der Beratungspunkt TOP 4 der Einladung wurde mit Zustimmung aller Ausschussmitglieder 
vorgezogen und als TOP 1 beraten. Die Änderung ist in der nachfolgenden Tagesordnung 
berücksichtigt. 
 
Frau Schaaf weist auf folgende Tischvorlagen hin: 
 
- Jahresbericht 2007 „20 Jahre Aids – Beratung“ des AIDS – Beratungs- und 
 Hilfsdienstes der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg e. V. Bauerstr. 38, 
 41836 Hückelhoven 

 
- Jahres- und Qualitätsbericht 2007 der Suchtberatungsstellen des Gesundheitsamtes Kreis 
 Heinsberg und 
 
- Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse in den ambulanten und stationären 

Pflegeeinrichtungen des Kreises Heinsberg 
 
 
Frau Marianne Bückers (beratendes Mitglied, benannt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Kreisgruppe Heinsberg) nimmt erstmals an einer Sitzung dieses Ausschusses teil und ist noch 
nicht verpflichtet worden. Die Vorsitzende verliest die Verpflichtungserklärung, die von Frau 
Bückers nachgesprochen wird. 
 
 
Die Verpflichtungserklärung hat folgenden Wortlaut: 
 

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können 
 wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und 
 meine Pflichten zum Wohle des Kreises erfüllen werde.“  

 
Die von Frau Bückers unterzeichnete Verpflichtungserklärung wird zu den Akten genommen.  
 
Mit Wirkung vom 01.05.2008 hat die bisherige Kreistagsabgeordnete Frau Erika Blum ihr 
Kreistagsmandat niedergelegt. Die auf der Reserveliste der SPD stehende Frau Karin Bonitz, 
Wegberg, wurde als Nachfolgerin festgestellt und auf Vorschlag der SPD-Kreistagsfraktion 
nimmt sie auch als Nachfolgerin von Frau Erika Blum als ordentliches Mitglied an den Sitzungen 
des Ausschusses für Gesundheit und Soziales teil.  
Frau Schaaf begrüßt Frau Karin Bonitz zur heutigen ersten Sitzung. 
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Sodann wird die nachfolgende, geänderte Tagesordnung behandelt:  
 
Öffentliche Sitzung:  
 
1. Berichte des Aids-Beratungs- und Hilfsdienstes des AWO-Kreisverbandes Heinsberg  

e. V. und der Beratungsstelle für Alkohol-, Medikamenten- und Drogenfragen des 
 Caritas-Verbandes für die  Region Heinsberg e. V. in Kooperation mit dem 
 Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich. 
 
2. Vorstellung des grenzüberschreitenden Projektes „EurSafety Health-net“ zum Aufbau 
 eines  euregionalen Netzwerkes für Patientensicherheit und Infektionsschutz in der 
 Euregio Maas-Rhein  
 
3. Genehmigung der kommunalen Pflegeplanung, Teil I - Quantitative Betrachtung des 
 Pflegemarktes -   
 
4. Bericht der Verwaltung:  
 a) Vorstellung der Ergebnisse zur Kundenbefragung in der ambulanten und   
  stationären Altenpflege im Kreis Heinsberg durch die Fachhochschule Münster  
 b) Pflegestützpunkte nach § 92 c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)  
  - Soziale Pflegeversicherung - 
 c) Sonderpreis für den Kreis Heinsberg beim „Gesundheitspreis Nordrhein-  
  Westfalen 2008“ 
 d) Rettungsdienst im Kreis Heinsberg - Überprüfung des Bedarfsplanes 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öffentliche Sitzung:    Niederschrift über die 12. Sitzung des Ausschusses 
                                                                              für Gesundheit und Soziales am 12. November 2008 
 
 
Tagesordnungspunkt 1 : 
 
Berichte des Aids-Beratungs- und Hilfsdienstes des AWO-Kreisverbandes Heinsberg e. V. 
und der Beratungsstelle für Alkohol-, Medikamenten- und Drogenfragen des Caritas-
Verbandes für die Region Heinsberg e. V. in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des 
Kirchenkreises Jülich   
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 12.11.2008 

 
Herr Dr. Feldhoff informiert eingangs die Ausschussmitglieder, dass seitens der Landesregierung 
geplant sei, in den Bereichen Sucht und Aids die Landesförderung zu kommunalisieren. Da das 
Abstimmungsverfahren zur Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung „Grundsätze zur 
Umsetzung der Kommunalisierung der Landesförderung für Prävention- und Hilfemaßnahmen 
im Sucht- und Aidsbereich in Nordrhein-Westfalen“ noch nicht abgeschlossen ist, werde die 
Förderung der Beratungsstellen für Sucht und Aids im Kreis Heinsberg für 2009 zunächst in 
unveränderter Form durchgeführt. 
Sofern zukünftig geänderte Grundsätze zur Finanzierung der Beratungsangebote in den 
Bereichen Sucht und Aids eintreten, werden die Ausschussmitglieder zeitnah entsprechend 
informiert. 
Die Ausführungen bzw. Berichterstattung von Frau Trapp (Beratungsstelle für Alkohol-, 
Medikamenten- und Drogenfragen des Caritas-Verbandes für die Region Heinsberg e. V. in 
Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Düren) sind der Anlage 1 dieser 
Niederschrift zu entnehmen. 
 
Die bisherige sowie die aktuellen Entwicklungen und Tätigkeiten der Aids-Beratungs- und 
Hilfsdienstes des AWO-Kreisverbandes Heinsberg e. V., so der Vortrag der Frau Kaspar, 
Anlage 2 der Niederschrift, zeigen u. a. die  
 

- Übersicht zur Aidsberatung 2003 – 2007 (Anlage 3 der Niederschrift) und 
- Übersicht der Präventionsveranstaltungen 2003 – 2007 (Anlage 4 der Niederschrift). 

 
Ergänzende Aussagen sind dem Jahresbericht 2007 „20 Jahre Aids – Beratung“ des AIDS – 
Beratungs- und Hilfsdienstes der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg e. V., Bauerstr. 38, 
41836 Hückelhoven, zu entnehmen, der zu Beginn der Sitzung den Ausschussmitgliedern als 
Tischvorlage ausgehändigt wurde und der Niederschrift als Anlage 5 beigefügt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öffentliche Sitzung:                                       Niederschrift über die 12. Sitzung des Ausschusses  
                                                                               für Gesundheit und Soziales am 12. November 2008 
 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  2 : 
 
Vorstellung des grenzüberschreitenden Projektes „EurSafety Health-net“ zum Aufbau 
eines euregionalen Netzwerkes für Patientensicherheit und Infektionsschutz in der 
Euregio Maas-Rhein 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 12.11.2008 

Kreisausschuss 11.12.2008 
 
Bei der Projektinitiative „EurSafety Health-net“ geht es darum, den Schutz der Bevölkerung vor 
Krankenhausinfektionen in der Euregio Maas-Rhein zu erhöhen und ein grenzüberschreitendes 
Netzwerk zur Patientensicherheit und zum Infektionsschutz aufzubauen. Häufige Ursache von 
Krankenhausinfektionen sind gegen Antibiotika (Methicillin)-Resistente  Staphylococcus 
Aureus-Bakterien (kurz: MRSA-Bakterien). Bei Verletzung der Haut oder durch medizinische 
Maßnahmen (z. B. durch eine Operation) können MRSA-Bakterien Wundinfektionen 
hervorrufen. Solche Infektionen führen bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem 
nicht selten zu schweren Infektionen. Da manche Staphylococcus aureus-Bakterien resistent 
gegen Antibiotika sind (ausgelöst durch lange und häufige Einnahme von Antibiotika), kann die 
medizinische Behandlung bei den betroffenen Personen sehr langwierig sein. Da die Ausbreitung 
von MRSA-Infektionen im benachbarten europäischen Ausland erheblich differiert, kommt es 
bei einem Austausch von Patienten und Krankenhauspersonal beiderseits der deutsch-
niederländisch-belgischen Grenzen nicht selten zu großen Behinderungen.  
 
Die Ziele der Projektinitiative „EurSafety Health-net EMR“ sind neben dem Aufbau einer 
grenzweiten Projektstruktur über die gesamte Grenzregion, die Schaffung eines 
grenzübergreifenden Qualitätsnetzwerkes und der Aufbau eines grenzweiten Qualitätsverbundes 
(EurQHealth), die Etablierung von euregionalen Kompetenzzentren, die euregionale Fort- und 
Weiterbildung des im Gesundheitswesen tätigen Personals, die Schaffung einer wirkungsvollen 
Telematikplattform sowie die Forcierung der Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit.  
 
Projektpartner zum Aufbau des euregionalen Qualitätsnetzwerkes „EurSafety Health-net EMR“ 
sind: 
- die Gesundheitsämter der Stadt Aachen und der Kreise Aachen, Düren, Euskirchen und 

Heinsberg, 
- das Institut für Hygiene und Umweltmedizin der RWTH-Uniklinikum Aachen, 
- der Zentralbereich für Krankenhaushygiene und Infektiologie des Uniklinikum Aachen, 
- das Academische Ziekenhuis Maastricht (Universitätsklinik),                                                …  
 
 
 
 



2 
- der Gemeenschappelijke Gezondheitsdienst (GGD) Zuid Limburg, 
- die Universite de Liège, 
- das St. Nikolaus Krankenhaus Eupen, 
- das Ostbelgische Sozialhilfezentrum in Eupen, 
- der Limburgs Gezondheidsoverleg, Hasselt (B) und  
- das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz in Koblenz.  
Zur Durchführung der geplanten Projektinitiative zur Patientensicherheit und zum Infektionsschutz 
gegen MRSA wurde von den Partnern zwischenzeitlich bei der Euregio Maas-Rhein in Eupen der 
Projektantrag für das Projekt „EurSafety Health-net EMR“ zur Förderung aus dem EU-Programm 
INTERREG IV-A der Euregio Maas-Rhein eingereicht. Die endgültige Entscheidung über die 
Förderung der Projektinitiative trifft der Begleitausausschuss INTERREG der Euregio Maas-Rhein 
in seiner Sitzung am 12.12.2008. Bei einer positiven Entscheidung würden die zur Umsetzung 
erforderlichen Projektmittel (gemäß Kostenplan zum Förderantrag insgesamt 2.395.000 € für alle 
14 Partner) wie folgt refinanziert: 
 
aus Interreg-Mitteln (EU-Mittel)        zu  50 % 
aus Landesmitteln (NRW-Bank)     zu  30 % und 
aus Eigenmitteln je Partner         zu  20 %. 
 
Als sog. „Leadpartner“ der Projektinitiative wird der Kreis Heinsberg (Gesundheitsamt) den 
gesamten Zahlungsverkehr abwickeln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Durchführung des 
Projektes sog. „Zentrale Kosten“ anfallen werden, für die gemäß Vereinbarung –und dies ist 
gängige Praxis- der „Leadpartner“ in Vorleistung gehen wird. Aus diesem Grunde wurden von der 
Verwaltung im Haushaltsentwurf des Kreises für 2009 entsprechende Konten eingeplant (hier: 
Produktgruppe 07010500). Die „Zentralen Kosten“ (für das Projekt insgesamt 560.000 € - verteilt 
auf 3 Jahre) werden dabei dem Kreis im Rahmen der Projektdurchführung sukzessive sowohl von 
der Euregio als auch von den anderen Partnern über ein Umlegungsverfahren bis auf den 
Eigenanteil an diesen Kosten erstattet. Der Gesamtansatz an den „Zentralen Kosten“ liegt nach 
einer überschlägigen Berechnung für 2009 bei rd. 300.000 €; hiervon sind rd. 140.000 € für 
Investitionen (z. B. EDV-Ausstattung) vorgesehen. Für die Folgejahre sieht der Finanzplan 
„Zentrale Kosten“ mit folgenden Ansätzen vor: 2010 = 154.000 € und 2011 = 106.000 €. 
Der Eigenmittelanteil des Kreises an den zu tragenden eigenen Aufwendungen und den anteiligen 
„Zentralen Kosten“ (insgesamt rd. 270.000 € - hiervon 20 % = 54.000 €, verteilt auf 3 Jahre), wird 
dabei weitestgehend durch eigenen Personaleinsatz kompensiert. 
 
Herr Dr. Feldhoff erläutert ausführlich das vorgesehene Interreg IV a - Projekt zur 
Patientensicherheit und Infektionsschutz in der Euregio-Maas-Rhein(EurSafety Health-net 
EMR). 
Die anliegende und der Niederschrift als Anlage 6 beigefügten Power-Point-Präsentation 
erläutert auch den für jeden Teil des Projektes herausgearbeiteten Mehrwert für die euregionale 
Zusammenarbeit. Der Kreis Heinsberg ist bei diesem Projekt der sogenannte Leadpartner, d. h., 
die Gesamtkoordination und die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte erfolgt über den Kreis 
Heinsberg (Hinweis: Bei dem anderen euregionalen Gesundheitsprojekt " EU-Prevent" - ein 
Präventionsprojekt zur Bewegungsförderung und Ernnährung in der EMR - ist die 
niederländische Gesundheitsbehörde in Roermond der Leadpartner und der Kreis Heinsberg ein 
Partner von 6 anderen Beteiligten aus den fünf Teilregionen der EMR.). 
 
An Gesamtkosten für das Projekt sind für alle 14 Partner 2.396.566,00 € beantragt. 50% davon 
werden durch EU-Mittel, für das Budget der deutschen Partner werden  

… 
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30% Kofinanzierungsanteil durch das Land NRW (Wirtschaftsministerium) und 20% durch 
Eigenanteil gedeckt.  
 
Der Anteil des Kreises Heinsberg als Leadpartner beträgt 270.000 €. Nach Abzug der Zuschüsse 
entstehen formal aufzuwendende Gesamtkosten in Höhe von 54.000 €. Abzüglich der nach den 
EU-Richtlinien geltend zu machenden Kosten für die Einsätze von kreiseigenem Personal in 
Höhe von 45.250 € verbleibt  ein rechnerischer Restbetrag über drei Jahre von 8.750 €, d.h., pro 
Jahr ein Betrag von 2.917 €.  
Die Erfahrungen aus den bisher vom Gesundheitsamt durchgeführten Interreg-Projekten zeigen, 
dass auch diese Kosten durch Kompensationen an anderer Stelle ausgeglichen werden können.  
Abschließend weist Herr Dr. Feldhoff auf die mit diesem Projekt verbundene große Chance zur 
Verbesserung des Umgangs mit MRSA-Infektionen, zur besseren Patientensicherheit und  
Mobilität in der EMR sowie zur wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität durch 
Verkürzung der Krankenhausverweildauer und Zeiten der Arbeitsunfähigkeit Betroffener hin.   
 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales nimmt das grenzüberschreitende MRSA-Projekt 
„EurSafety Health-net“ zum Aufbau eines euregionalen Netzwerkes für Patientensicherheit und 
Infektionsschutz in der Euregio Maas-Rhein zustimmend zur Kenntnis und beschließt einstimmig, 
dem Kreisausschuss zu empfehlen, die zur Durchführung erforderlichen Eigenmittel (20 % der 
eigenen Aufwendungen und anteilige „Zentrale Kosten“ = 54.000 €) sowie die zur 
kassentechnischen Abrechnung der sog. „Zentralen Kosten“ notwendigen Haushaltsmittel für die 
Laufzeit des MRSA-Projektes zur Verfügung zu stellen. 



Öffentliche Sitzung:           Niederschrift über die 12. Sitzung des Ausschusses 
                                      für Gesundheit und Soziales am 12. November 2008 
 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 3: 
 
Genehmigung der kommunalen Pflegeplanung, Teil I - Quantitative Betrachtung des 
Pflegemarktes - 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 12.11.2008 

Kreisausschuss  11.12.2008 

Kreistag 18.12.2008 

 
Nach § 6 Pflegegesetz NW haben die Kreise und kreisfreien Städte eine kommunale 
Pflegeplanung zu erstellen. Diese Planung dient 
 
1. der Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegediensten und 
 Pflegeeinrichtungen, 
 
2. der Überprüfung, ob über den Pflegemarkt ein qualitativ und quantitativ ausreichendes 
 sowie wirtschaftliches Hilfsangebot für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen  zur 
 Verfügung gestellt wird und gem. § 11 Abs. 2 SGB XI die Vielfalt der Träger von 
 Pflegeeinrichtungen gewahrt und deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und 
 Unabhängigkeit beachtet werden und  
 
3. der Klärung der Frage, ob und ggf. welche Maßnahmen von Kreisen und kreisfreien 
 Städten zur Sicherung und Weiterentwicklung des Hilfsangebotes ergriffen werden 
 müssen, sowie  
 
4. der Förderung der Beteiligung von bürgerschaftlichem Engagement im Zusammenhang 
 von Pflege und Betreuung zur Sicherstellung der sozialen Teilhabe Pflegebedürftiger.  
 
Darüber hinaus soll die kommunale Pflegeplanung Angebote der komplementären Hilfen, neue 
Wohn- und Pflegeformen aufzeigen und bei der Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur 
einbeziehen.                                                                                                                                    … 
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Die Kreise und kreisfreien Städte haben zu Vorstehendem und bei der Aufstellung der 
kommunalen Pflegeplanung die kreisangehörigen Kommunen und die kommunale 
Pflegekonferenz zu beteiligen. 
Der Kreis Heinsberg hat seit In-Kraft-Treten des neuen Pflegegesetzes NW zum 01.08.2003 eine 
Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um den in § 6 des Landespflegegesetzes normierten Auftrag 
zur Erstellung der kommunalen Pflegeplanung zu erfüllen.  
Am 17.09.2004 wurde der Pflegekonferenz die Pflegemarktbeobachtung vorgestellt, die erste 
Ansätze und Perspektiven zum Versorgungsangebot im Kreis Heinsberg darlegte. In der 
Pflegekonferenz am 14.09.2005 wurde diese Pflegemarktbeobachtung fortgeschrieben und eine 
Prognose für die Zeit bis zum Jahre 2020 vorgenommen. Gleichzeitig wurde die Projektgruppe 
„Bildung und Region“ in Bonn mit der Ermittlung von Basisdaten zur demographischen 
Entwicklung der Bevölkerung in den Städten und Gemeinden des Kreises beauftragt. Diese 
Daten wurden dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales in der Sitzung am 23.10.2006 
präsentiert. Auf der Grundlage dieser Basisdaten und der Ergebnisse der Pflegestatistik vom 
15.12.2005 des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW wurde Herr Dipl.-
Sozialgerontologe und Dipl.-Sozialpädagoge Volkhard Dörr mit der kommunalen Pflegeplanung 
des Kreises Heinsberg beauftragt. In der Pflegekonferenz am 17.10.2007 wurden die ersten 
Ergebnisse der kommunalen Pflegeplanung vorgestellt.  
 
Hiernach konnte festgehalten werden, dass 
 
- die Eigendynamik des Pflegemarktes derzeit ausreichend hoch ist, um die 
 infrastrukturelle Versorgung im Bereich der professionellen ambulanten Pflege auf  einem 
 sehr hohen Niveau der Versorgungsdichte sicherzustellen, 
 
- das Pflegeplatzangebot in der stationären Pflege voraussichtlich bis 2009 die Nachfrage 
 übersteigt und 
 
- die nachgewiesene Auslastung sowie der Import-Überschuss im Bereich der stationären 
 Pflege zudem eine zusätzliche Sicherungsreserve darstellt.  
 
Durch diese Ergebnisse konnte dargestellt werden, dass derzeit kein akuter Handlungsbedarf in 
Bezug auf die ambulanten und stationären Angebote besteht.  
 
Die umfangreichen Arbeiten zur kommunalen Pflegeplanung wurden durch die Arbeitsgruppe 
„Älter werden im Kreis Heinsberg“, die in der gemeinsamen Gesundheits- und Pflegekonferenz 
im Kreis Heinsberg am 30.11.2005 gegründet wurde, begleitet. Aufgabe der Arbeitsgruppe war 
es, sich um die Problematik der demographischen Entwicklung und ihren Auswirkungen in den 
nächsten Jahren zu beschäftigen. Der Arbeitsgruppe gehörten Vertreter des Gesundheitsamtes, 
des Amtes für Soziales und Senioren, der AG der Senioreninitiativen, der AG der freien 
Wohlfahrtspflege, Vertreter der stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen im Kreis 
Heinsberg sowie Herr Dörr als kommunaler Pflegeplaner an.                                                       … 
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Die Arbeitsgruppe hat Handlungsempfehlungen zur Gesundheitsförderung sowie zur 
gesundheitlichen und sozialen Sicherung der älter werdenden Bevölkerung im Kreis Heinsberg 
(„Älter werden im Kreis Heinsberg“) entwickelt, die mit der kommunalen Pflegeplanung 
zusammengefasst worden sind. Alle Beteiligten sind von Anfang an einvernehmlich davon 
ausgegangen, dass kommunale Pflegeplanung sich nicht nur mit der ambulanten und stationären 
Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu beschäftigen hat, sondern dass die Verzahnung 
von bürgerlichem Engagement und Aspekten der Versorgung, die aktive Beteiligung der Älteren 
am sozialen Netzwerk und das solidarische Zusammenwirken zwischen Jung und Alt wesentliche 
Bestandteile von kommunaler Pflegeplanung sein sollten.  
 
Als nächster Schritt steht nunmehr der Eintritt in die qualitative Betrachtung des Pflegemarktes 
an. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Dabei stehen die Verbindung von kommunaler 
Pflegeplanung und Altenhilfe sowie die Gestaltung von Lebensqualität bis ins Alter durch 
quartiersbezogene Angebote und Wohnkonzepte im Vordergrund. Die Arbeitsgruppe „Älter 
werden im Kreis Heinsberg“ wurde umstrukturiert und durch Vertreter der Städte und 
Gemeinden (Sozial- und Planungsbereiche) und des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums (SFZ) 
ergänzt.  
 
Mit der Einladung wurde allen Ausschussmitgliedern ein Exemplar des I. Teiles zur kommunalen 
Pflegeplanung übersandt. In der Pflegekonferenz am 15.10.2008 erfolgte eine Aussprache mit 
einer einstimmigen Beschlussempfehlung, diesen ersten Teil der kommunalen Pflegeplanung den 
politischen Gremien des Kreises zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
Frau Machat erläutert den Ausschussmitgliedern die gesetzlichen Vorgaben wie auch die 
Basisgrundlagen, die für die quantitative Betrachtung des Pflegemarktes relevant waren. Ihre 
Ausführungen sind  als Anlage 7 der Niederschrift beigefügt. Anschließend bittet sie den vom 
Kreis beauftragten kommunalen Pflegeplaner, die wesentlichen Aspekte und Aussagen des 
I. Teils der kommunalen Pflegeplanung vorzutragen.  
 
Herr Dörr zeigt anhand der vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichten 
Pflegestatistik zum 15.12.2005, der Bevölkerungsvorausberechnung 2005 – 2025, der durch den 
Kreis Heinsberg erfolgten Datenabfrage bei den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen 
im Kreisgebiet,  sowie auch der in 2006 von der Projektgruppe BILDUNG und REGION (Bonn) 
erstellten Basisdaten zur demographischen Entwicklung der Bevölkerung in den Städten und 
Gemeinden des Kreises, wie sich möglicherweise die Pflegebedürftigkeit im Kreis Heinsberg 
entwickeln könnte. Wie bereits in der Pflegekonferenz am 17.10.2007 stellt Herr Dörr 
zusammenfassend fest, dass  
 
- die Eigendynamik des Pflegemarktes derzeit ausreichend hoch ist, um die 
 infrastrukturelle Versorgung im Bereich der professionellen ambulanten Pflege auf  einem 
 sehr hohen Niveau der Versorgungsdichte sicherzustellen, 
 
- das Pflegeplatzangebot in der stationären Pflege voraussichtlich bis 2009 die Nachfrage 
 übersteigt und 
 
- die nachgewiesene Auslastung sowie der Import-Überschuss im Bereich der stationären 
 Pflege zudem eine zusätzliche Sicherungsreserve darstellt.  
 
            … 
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DieVorausberechnungen mit den möglichen Szenarien und den abzuleitenden Erkenntnissen sind 
in der PowerPoint-Präsentation, die als Anlage 8 der Niederschrift beigefügt ist,  ausführlich 
darstellt.  
 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales beschließt einstimmig ohne Enthaltung, dem 
Kreisausschuss und dem Kreistag zu empfehlen, die kommunale Pflegeplanung, Teil I - 
Quantitative Betrachtung des Pflegemarktes -, zu beschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öffentliche Sitzung:    Niederschrift über die 12. Sitzung des Ausschusses 
       für Gesundheit und Soziales am 12. November 2008 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 4 : 
 
Bericht der Verwaltung:  
a) Vorstellung der Ergebnisse zur Kundenbefragung in der ambulanten und 
 stationären Altenpflege im Kreis Heinsberg durch die Fachhochschule Münster  
b) Pflegestützpunkte nach § 92 c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)  
 - Soziale Pflegeversicherung - 
c) Sonderpreis für den Kreis Heinsberg beim „Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen 
 2008“ 
d) Rettungsdienst im Kreis Heinsberg - Überprüfung des Bedarfsplanes 2005 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 12.11.2008 

 
a) Vorstellung der Ergebnisse zur Kundenbefragung in der ambulanten und 
 stationären Altenpflege im Kreis Heinsberg durch die Fachhochschule Münster  
 
Der Kreis hat als ersten Schritt zum Einstieg in die qualitative Bewertung des Pflegemarktes in 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Münster - Fachbereich Pflege und Gesundheit - eine 
Messung der Kundenzufriedenheit in der ambulanten und  stationären Altenpflege unter der 
Projektbezeichnung  
 

„Kundenzufriedenheit in der ambulanten und stationären Altenpflege 
im Kreis Heinsberg“ 

 
durchgeführt.  
 
Herr Vaaßen berichtet, dass wie im Tagesordnungspunkt  3 bereits angemerkt, der Kreis nach der 
Erstellung des I. Teiles der kommunalen Pflegeplanung nunmehr in die qualitative Betrachtung 
des Pflegemarktes, speziell in die Entwicklung quartiersbezogener Angebotsstrukturen 
eingetreten sei. Als erste Maßnahme sei dazu in Kooperation mit der Fachhochschule Münster – 
Fachbereich Pflege und Gesundheit – in allen stationären Pflegeeinrichtungen und den 
ambulanten Pflegediensten eine Befragung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt worden. 
Die Befragung erfolgte mittels eines Fragebogens, der zusammen mit den Vertretern der 
ambulanten und stationären Leistungsanbieter, der Arbeitsgruppe „Älter werden im Kreis 
Heinsberg“ und der Fachhochschule Münster entwickelt worden sei. Von 38 stationären 
Einrichtungen hätten 37;  von 32 ambulanten Pflegediensten 31 an diesem Projekt teilgenommen. 
Sinn der Befragung sei es u. a. gewesen, zu hinterfragen, ob das von professionellen 
Leistungsanbietern als qualitativ gute Pflege und Betreuung verstandene Leistungsangebot von 
den Leistungsempfängern und ihren Angehörigen gleichermaßen empfunden und bewertet wird. 
 
            … 



- 2 - 
 

Das Ergebnis sei als äußerst positiv zu bewerten. Es habe aber auch eine Vielzahl von 
Anregungen gegeben, die nun umgesetzt werden sollten. Als Beispiel sei der häufig geäußerte 
Wunsch genannt, dass Personal in stationären Einrichtungen sollte Namensschilder tragen.  
Es sei beabsichtigt, die Befragung  in absehbarer Zeit zu wiederholen. 
  
Die Ergebnisse der Befragung haben allen Ausschussmitgliedern  als Tischvorlage 
vorgelegen und sind der Niederschrift als Anlage 9 beigefügt. 
 
 
 
 
b) Pflegestützpunkte nach § 92 c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)  
 - Soziale Pflegeversicherung - 
 
 
Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) - Soziale Pflegeversicherung - wurde durch Gesetz 
zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) 
vom 28.05.2008 geändert. Das Gesetz ist am 01.07.2008 in  Kraft getreten. Nach § 92 c SGB XI 
richten die Pflege- und Krankenkassen  Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, 
Versorgung und Betreuung der Versicherten ein, sofern die  zuständige oberste Landesbehörde 
dies bestimmt.  
 
Zum Stand des Verfahrens berichtet Herr Vaaßen, dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen bislang keinen Einrichtungsbeschluss gefasst 
habe. Derzeit werde eine Landesrahmenvereinbarung über die Errichtung von Pflegestützpunkten 
zwischen der Landesregierung, den Kranken-/Pflegekassen und den kommunalen 
Spitzenverbänden beraten. Wann darüber Einvernehmen erzielt werde, sei derzeit noch völlig 
offen.  
Der vorliegende (allerdings inoffizielle) Entwurf sehe vor, dass in der einjährigen Startphase je 
Kreis bzw. kreisfreier Stadt zunächst drei Pflegestützpunkte eingerichtet werden sollen, davon 
einer in räumlich-organisatorischer Anbindung an den Kreis. 
Herr Landrat Pusch beabsichtige, dies auch so umzusetzen. Da von dem Abschluss der 
Verhandlungen  nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor dem Jahresende auszugehen sei, könne 
mit der Einrichtung nicht vor dem 01.05.2009 gerechnet werden. 
 
Sobald die Entscheidung der Landesregierung vorliege, werde die Verwaltung den 
Ausschussmitgliedern erneut berichten.  
 
 
 
 
c) Sonderpreis für den Kreis Heinsberg beim „Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen 
 2008“ 
 
 
Der „Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen“ wird jährlich im Rahmen der von der 
Landesgesundheitskonferenz beschlossenen Landesinitiative „Gesundes Land Nordrhein-
Westfalen“ vergeben. Der Kreis Heinsberg erhält in diesem Jahr den Sonderpreis für das Projekt 
„Älter werden im Kreis Heinsberg“.        … 



-3- 
 

Herr Dr. Feldhoff berichtet, dass nach 1998 mit dem Projekt „Diabetologische Versorgung und 
Leitlinie zur Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Pflege im Kreis Heinsberg“  in 
diesem Jahr der Kreis erneut den „Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen –Sonderpreis-“ 
erhalten werde. Die Projektbestandteile: 
 
- Broschüre „Älter werden im Kreis Heinsberg“ 
- Basisdaten zur kommunalen Pflegeplanung sowie 
- Handlungsempfehlungen „Älter werden im Kreis Heinsberg“ und deren zeitlicher 

Einteilung nach Einzelmaßnahmen 
 
seien den Ausschussmitgliedern in den Ausschusssitzungen am 31.05.2006, 26.10.2006 
und 28.11.2008 im Einzelnen vorgestellt worden. 
Insgesamt, so Herr Dr. Feldhoff, werde damit ein Projekt  ausgezeichnet, das sich in 
vorbildlicherWeise zum Ziel gesetzt habe, im Zusammenwirken aller Akteure die soziale und 
gesundheitlicheVersorgung der älter werdenden  Menschen im Kreis Heinsberg zu verbessern 
und das ehrenamtliche Engagement auszubauen. 
Herrn Karl-Josef Laumanns, Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen werde am 
19.11.2008, 10.00Uhr, im Düsseldorfer Landtag den Gesundheitspreis verleihen. 
 
 
 
 
d) Rettungsdienst im Kreis Heinsberg - Überprüfung des Bedarfsplanes 2005 
 
Der geltende Bedarfsplan des Kreises Heinsberg ist vom Kreistag am 19.12.2005 beschlossen 
worden.  
Der nunmehr erstellte Sachstandsbericht zur Überprüfung des Bedarfsplanes 2005 wird von 
Herrn Schulze den Ausschussmitgliedern vorgetragen. Dieser Vortrag ist der Niederschrift als 
Anlage 10 beigefügt. 
 
 
 
Die Sitzung endet um 19.10 Uhr 
 
 
 
 

Schaaf      Vaaßen 
Vorsitzende    Kreisoberverwaltungsrat 

               Schriftführer



Anlage 1 zur Niederschrift über die  
12. Sitzung des Ausschusses für 

Gesundheit und Soziales am  
12.11.2008 

 
 
 
 
 
Die Arbeit der Beratungsstelle für Alkohol-, Medikamenten- 
und Drogenfragen in Hückelhoven im Überblick der letzten 
fünf Jahre 
 
 
 
In Trägerschaft des Caritasverbandes für die Region Heinsberg e.V. in Kooperation 
mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich e.V. 
 
Zuständig für den gesamten Kreis Heinsberg 
 
3,5 Personalstellen (Dipl.- Sozialarbeiter, Dipl.- Sozialpädagogen, Dipl.-
Psychologin) über Landes/Kreismittel, 1 Honorarkraft aus Spenden/Zuschüssen (7 
Wo.-Std.), 1 Sozialarbeiterin mit 75% BU in der Externen Drogenberatung in der 
JVA Heinsberg (gefördert durch das Justizministerium des Landes NRW). 
 
Zuständig für Menschen mit Problemen mit legalen und illegalen Suchtmitteln, für 
Pathologische Glücksspieler und Menschen mit Essstörungen und den jeweiligen 
Angehörigen. 
 
 
Neben den Beratungsangeboten ist uns Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges 
Anliegen, um relevante Themen unseres Arbeitsgebietes weiter zu transportieren. 
In diesem Sinne wurde vor 3 Jahren das „Hückelhovener Suchtforum“ entwickelt, 
welches nun 1x jährlich stattfindet. 
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Anzahl der Klienten (Selbstbetroffene und Angehörige) 
von 2003 - 2007 

 
 
Tab. 1: 
 

Jahr Anzahl der beratenen 
Klienten 

2003 567 
2004 663 
2005 597 
2006 565 
2007 617 

 
 
 
 
 

Abb. 1: Klientenzahl im Fünfjahresüberblick 
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Fokus 2007 
 
Statistik 
Beraten wurden 617 Klienten, davon nahmen 327 Personen mehrere 
Beratungsgespräche in Anspruch (so genannte Intensivklienten lt. EBIS), 290 
beließen es vorerst bei einem einmaligen Gesprächskontakt 
 
Abb. 2 Primärer Hilfebedarf 
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In dieser Tabelle sind die Selbstbetroffenen und die Angehörigen zu-
sammengefasst. Bezogen ausschließlich auf die suchtmittelabhängigen Klienten 
selbst zeigt die Verteilung der Hauptdiagnosen folgendes: 
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Abb. 3:   
Verteilung der Hauptdiagnosen 
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Es zeigt sich deutlich, dass der Schwerpunkt im Bereich der Alkoholproblematik 
(36,33%) liegt, die 2. große Gruppe nicht mehr wie früher die Opiatabhängigen 
(9,16%), sondern nun Menschen mit Cannabisproblemen (13,36) darstellen. 
Danach folgt die Gruppe der Amphetaminkonsumenten (10,66%). Da häufig eine 
Kombination im Gebrauch von Cannabinoiden und Amphetaminen festzustellen ist, 
wächst diese Gruppe auf insgesamt 24% an.  
 
Für diese meist jüngere Klientel werden andere Ansätze gebraucht, um diese 
längerfristig an Beratungsstellen zu binden und dadurch Verhaltensmodifikationen 
zu bewirken. Dabei helfen aber nicht nur einfach gestrickte Manuale, sondern 
hierbei ist im Vorfeld viel Kooperationsarbeit nötig, um mehrere beteiligte 
Institutionen (wie z.B. Jugendämter, speziell Jugendgerichtshilfe, Einrichtungen 
der stat. Jugendhilfe, Bewährungshilfe, Schulen) entsprechend zu informieren, um 
diese dazu zu bringen z.B. das Absolvieren verbindlicher Programme in der 
Beratungsstelle zu verlangen und sich nicht nur mit einer Gesprächsbescheinigung 
zufrieden zu geben. In diese Richtung wollen wir im nächsten Jahr weiter denken 
und handeln. 
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Anlage 3 zur Niederschrift über die  

12. Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales am 12.11.2008 

 

 
 
 
 



 
Anlage 4 zur Niederschrift über die  

12. Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales am 12.11.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 5 zur Niederschrift über die 
12. Sitzung des Ausschusses für  

Gesundheit und Soziales am 
12.11.2008 
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Anlage 6 zur Niederschrift über die 
12. Sitzung des Ausschusses für  

Gesundheit und Soziales am 
12.11.2008 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 7 zur Niederschrift über die 
12. Sitzung des Ausschusses für 

Gesundheit und Soziales am 12.11.2008 
 
TOP 3: 
Kommunale Pflegeplanung im Kreis Heinsberg 
Die kommunale Pflegeplanung ist eine Pflichtaufgabe des Kreises nach dem Landespflegegesetz. Sie 
ist darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil der Handlungsempfehlungen zur Gesundheitsförderung 
und zur Sicherung der sozialen und gesundheitlichen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung 
im Kreis Heinsberg, die von der Arbeitsgruppe „Älter werden im Kreis Heinsberg“ erarbeitet und 
von Pflegekonferenz und Gesundheitskonferenz beschlossen wurden. Zum Teil befinden sie sich in 
der Umsetzung bzw. sind schon umgesetzt. 
Die Handlungsempfehlungen wurden Ihnen von Herr Dr. Feldhoff in der Sitzung am 28. November 
2007 vorgestellt.  
 
Der Kreis Heinsberg hat mit der Erstellung der Pflegeplanung Herrn Dörr, Sozialamtsleiter der Stadt 

Übach-Palenberg, beauftragt, der über die entsprechende Qualifikation verfügt.  

 

Grundlage für die Pflegeplanung ist 

- die demographische Studie für den Kreis Heinsberg der Projektgruppe Bildung und Region, 
Bonn-Bad Godesberg, eine Datengrundlage, die insbesondere die lokalen Besonderheiten im 
Kreis Heinsberg berücksichtigt, 

- eine Datenabfrage bei den ambulanten Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen 
(z. B. Herkunft der Heimbewohner oder Art der Finanzierung ambulanter Pflegeeinsätze), 
trotz der Mehrarbeit haben sich alle Träger dankenswerterweise bereitwillig beteiligt, 

- die Pflegedaten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. 

 

Die Ihnen nunmehr vorliegende quantitative Pflegeplanung beleuchtet den Pflegemarkt im Kreis 

Heinsberg sehr ausführlich und enthält viele Erkenntnisse.  Zentrale Aussage für uns ist die 

Feststellung, dass derzeit seitens des Kreises kein akuter Handlungsbedarf besteht, da eine 

ausreichende pflegerische Versorgung sichergestellt ist.  

 

Eine so detaillierte Befassung mit dem Pflegemarkt ist in vielerlei Hinsicht wichtig, ich möchte jetzt 

nur auf einen Aspekt nochmals hinweisen. Der Gesetzgeber hat mit der Novellierung des 

Landespflegegesetzes eine Marktöffnung beabsichtigt. Jeder Investor kann stationäre 

Pflegeeinrichtungen bauen bzw. ambulante Pflegedienste eröffnen. Er benötigt nicht mehr wie früher 

eine Pflegebedarfsbestätigung des örtlichen Träger der Sozialhilfe, so dass eine Steuerung des 

Kreises schwierig ist. Eine Einflussnahme unsererseits auf den Pflegemarkt kann daher -  wenn 

überhaupt noch -   nur  über eine qualifizierte Beratung erfolgen. Die vorliegende Pflegeplanung ist 

eine fundierte Grundlage für eine solche Beratung. 

 

Herr Dörr wird jetzt wesentliche Ergebnisse der Pflegeplanung kurz erläutern. 
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Anlage 9 zur Niederschrift über die 
12. Sitzung des Ausschusses für 

Gesundheit und Soziales am 12.11.2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       1 
 



 
 
 
Auswertung stat. Pflegeeinrichtungen (Angehörigen) 
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Auswertung stat. Pflegeeinrichtungen (Bewohner) 
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Auswertung ambulante Pflegedienste  
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Anlage 10 zur Niederschrift über die  
12. Sitzung des Ausschusses für 

Gesundheit und Soziales am  
12.11.2008 

 
 
 
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg – Überprüfung des  Bedarfsplanes 2005 
 
 
In seiner Sitzung am 19.12.2005 hat der Kreistag den Bedarfsplan 2005 für den Rettungsdienst im 
Kreis Heinsberg beschlossen. 
Die Inhalte des Bedarfsplans bilden die wesentlichen Grundlagen für sämtliche organisatorischen, 
personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienst im Kreis Heinsberg. 
Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Heinsberg verpflichtet, die flächendeckende und 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der 
notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen. 
Gemäß § 12 Abs. 6 Rettungsgesetz NRW ist der Bedarfsplan kontinuierlich zu überprüfen und bei 
Bedarf, spätestens alle vier Jahre, zu ändern. 
Das zuständige Fachamt des Kreises analysiert regelmäßig die datenmäßig erfassten Einsatzzahlen 
im Rettungsdienst und im Krankentransport auf der Grundlage der bestehenden flächendeckenden 
und bedarfsgerechten Versorgung des geltenden Bedarfsplans 2005. 
Die aktuell vorliegenden Zahlen dokumentieren, dass seit 2005 ein Anstieg in der Notfallrettung 
festzustellen ist. Im Jahresvergleich von 2007 nach 2008 ist mit einer rund 16prozentigen Zunahme 
eine erhebliche Veränderung zu registrieren. 
Vor diesem Hintergrund sind weitere Auswertungen und Analysen des Fachamtes erforderlich und 
in Arbeit, die auch zu einer Anpassung des bestehenden Bedarfsplans 2005 in 2009 führen können. 
Um die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Kreis Heinsberg 
aktuell auf Bedarfsplanniveau zu halten, soll noch in diesem Jahr sowohl im nördlichen als auch im 
südlichen Kreisgebiet ein zusätzlich besetztes Einsatzfahrzeug (Rettungswagen) vorgehalten werden. 
Die Krankenkassen sind im Rahmen der zurzeit laufenden Gebührenverhandlungen für den 
Rettungsdienst über diesen Sachstand informiert worden und haben den vom Kreis beabsichtigten 
Handlungsrahmen für einen Übergangszeitraum von zunächst 6 Monaten anerkannt. Auch den 
Krankenkassen ist diese erhöhte Frequenz in der Notfallrettung als nicht Kreis Heinsberg spezifisch 
bekannt. 
Die beauftragten Hilfsorganisationen haben zugesagt, den zusätzlichen Bedarf im Rettungsdienst zu 
stellen. 
Der Kreis hat gegenüber den Krankenkassen betont, dass beabsichtigt ist, ihnen zu Beginn des Jahres 
2009 eine überprüfte Bedarfsplanung vorzulegen. Der Entwurf des überarbeiteten Bedarfsplans wird 
vorab dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales vorgelegt und erläutert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


